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Gesetz zur sozialräumlichen Gestaltung von Pflege- und Unterstützungsstrukturen *)

(Landespflegestrukturgesetz - LPSG)
 

  § 4
Kommunale Pflegekonferenzen

 (1) Im Zuständigkeitsbereich eines Stadt- oder Landkreises können eine Pflegekonferenz (Kommunale
Pflegekonferenz) oder mehrere solcher Konferenzen gebildet werden, um dort Fragen

1. der notwendigen kommunalen Pflege- und Unterstützungsstrukturen,

 

2. der Schaffung von altersgerechten Quartiersstrukturen insbesondere unter Einbeziehung neuer
Wohn- und Pflegeformen,

 

3. der kommunalen Beratungsstrukturen für an den Bedarfen orientierte Angebote und

 

4. der Koordinierung von Leistungsangeboten

 

zu beraten.

 (2) Mitglieder der Kommunalen Pflegekonferenzen sind insbesondere

1. der jeweils einrichtende Stadt- oder Landkreis,

 

2. in Kreisen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die es dem zuständigen Landkreis anzei-
gen,

 

3. die jeweils zuständige Heimaufsicht,

 

sowie Vertreterinnen oder Vertreter

4. der vor Ort tätigen ambulanten und stationären Wohn- und Pflegeeinrichtungen oder -dienste,

 

5. der entsprechenden Interessenvertretungen zur Mitwirkung und Mitbestimmung in den Pflegeein-
richtungen,

 

6. der vor Ort tätigen Pflege- und Gesundheitsfachkräfte,

 

7. der vor Ort im Ehrenamt und aus der Bürgerschaft Tätigen nach der Unterstützungsangebote-
Verordnung,

 

8. der Träger sowie der Landesverbände der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung,
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9. des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und

 

10. der örtlichen Selbsthilfegruppen und Interessenvertretungen von Menschen, die aufgrund ihres
Alters, wegen Krankheit oder Behinderung auf Pflege- und Unterstützung angewiesen sind sowie
deren Angehörige.

 

 (3) Ist eine Kommunale Pflegekonferenz eingerichtet, ist, soweit thematisch erforderlich, eine Abstim-
mung mit den Kommunalen Gesundheitskonferenzen nach § 5 des Landesgesundheitsgesetzes herbei-
zuführen. Die Ergebnisse der Beratungen der Kommunalen Pflegekonferenzen sind dem Sozialministeri-
um bis zum 31. Dezember jedes Jahres zu berichten. Die vertretenen Pflegekassen sowie die Landesver-
bände der Pflegekassen wirken nach § 8a Absatz 3 und 4 SGB XI an der einvernehmlichen Abgabe ge-
meinsamer Empfehlungen mit.

Fußnoten
 

 

* Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur sozialräumlichen Gestaltung von Pflege- und Unterstüt-
zungsstrukturen und zur Änderung des Landespflegegesetzes vom 18. Dezember 2018 (GBl. S.
1557)
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